
Sélection d'article sur la
politique suisse

Requête 19.04.2024

Thème Sans restriction
Mot-clés Politique d'asile
Acteurs Ukraine
Type de
processus Sans restriction
Date 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Ammann, Amando
Bovey, Audrey
Gerber, Marlène
Heidelberger, Anja
Kipfer, Viktoria

Citations préféré

Ammann, Amando; Bovey, Audrey; Gerber, Marlène; Heidelberger, Anja; Kipfer, Viktoria
2024. Sélection d'article sur la politique suisse: Politique d'asile, Ukraine, 2017 - 2022.
Bern: Année Politique Suisse, Institut de science politique, Université de Berne.
www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 19.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Politique étrangère
1Relations avec des organisations internationales

1Relations avec d'autres Etats

2Finances publiques
2Budget

2Politique sociale
2Groupes sociaux

2Politique d'asile

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
BFE Bundesamt für Energie
BAG Bundesamt für Gesundheit
SEM Staatssekretariat für Migration
SNB Schweizerische Nationalbank
EU Europäische Union
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
UNHCR Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
ZEMIS Zentrales Migrationsinformationssystem
FinDel Finanzdelegation
SONAS Sonderstab Asyl
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
OFEN Office fédéral de l'énergie
OFSP Office fédéral de la santé publique
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
BNS Banque nationale suisse
UE Union européenne
CDAS Confèrence des directrices et dirceteurs cantonaux des affaires sociales
HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
SYMIC système d'information central sur la migration
DélFin Délégation des finances
SONAS Etat-major spécial asile
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec des organisations internationales

Au mois de juin 2017, les deux chambres du Parlement ont pris acte du rapport établi
par la Délégation parlementaire auprès du Conseil de l'Europe pour l'année 2016.
Outre les questions en lien avec les domaines de l'asile, de la crise migratoire ou du
terrorisme international, la situation en Turquie a, durant l'année sous revue, tout
particulièrement préoccupé le Conseil de l'Europe. S'est alors posée la question de
savoir si certaines des évolutions prônées par la Turquie sur des thématiques telles que
la liberté de la presse, le respect de l'Etat de droit ou celui des droits de l'homme,
notamment à la suite de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, étaient en
adéquation avec les engagements souscrits par le pays auprès du Conseil de l'Europe.
Jusqu'à présent, aucune sanction n'a été décidée à l'égard de la délégation turque. En
revanche, en raison de l'attitude de la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine, le
droit de vote de la délégation russe a lui été suspendu, occasionnant le départ des
représentants de la Fédération de Russie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE).
L'image de l'institution en question a par ailleurs été considérablement écornée par
différents soupçons de corruption. Le dernier scandale en date concerne Pedro
Agramunt, président de l'APCE depuis 2016. Il est reproché à l'Espagnol de s'être rendu
à Damas au moyen d'un avion gouvernemental russe, un fait qui entache la crédibilité
de l'Assemblée, notamment au regard des valeurs fondatrices du Conseil de l'Europe
que sont la démocratie, l'Etat de droit et la défense des droits de l'Homme. Suite à la
controverse, la Commission du règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles de l'APCE, présidée par Liliane Maury Pasquier (ps, GE), a formulé une
résolution allant dans le sens d'une modification du règlement, afin d'octroyer à
l'Assemblée parlementaire la possibilité de destituer son président. 
A ce propos, Elisabeth Schneider-Schneiter (pdc, BL), également membre de la
délégation parlementaire helvétique, a laissé entendre, dans les colonnes du
SonntagsBlick, que Pedro Agramunt serait très probablement destitué lors de la session
parlementaire du 9 octobre prochain. 1

RAPPORT
DATE: 12.06.2017
AUDREY BOVEY

Relations avec d'autres Etats

Mitte Mai 2022 empfing Bundespräsident Ignazio Cassis die slowakische Präsidentin
Zuzana Čaputová in Bern. Dabei handelte es sich um den ersten Staatsbesuch eines
slowakischen Staatsoberhaupts in der Schweiz seit der Unabhängigkeit der
Slowakischen Republik 1993. Hauptthema der Gespräche, an denen auch Bundesrätin
Karin Keller-Sutter teilnahm, war der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Der
Schweizer Aussenminister erklärte die Politik und das Engagement der Schweiz im
Rahmen des Konflikts und betonte – mit Blick auf die Ukraine Recovery Conference in
der Schweiz –, dass derartige Aufbauinitiativen untereinander koordiniert werden
müssten. Die beiden Regierungsmitglieder betonten zudem, dass die Schweiz den
bilateralen Weg mit der EU stabilisieren und weiterentwickeln wolle, wozu auch die
Fortführung der solidarischen Partnerschaft mit den europäischen Staaten und der EU
zur Förderung von Sicherheit, Frieden und Demokratie gehöre. Bundespräsident Cassis
erläuterte in diesem Kontext die neue Stossrichtung für ein Verhandlungspaket mit der
EU und die beiden Delegationen diskutierten die angestrebte Assoziierung der Schweiz
an Horizon Europe und Erasmus+, sowie den zweiten Kohäsionsbeitrag, zu dessen
Empfängern auch die Slowakei gehört. Auch die Lage im westlichen Balkan und die
Migration wurden thematisiert, wobei Justizministerin Keller-Sutter die Wichtigkeit
einer koordinierten europäischen Asyl- und Migrationspolitik, die über die
gegenwärtige Flüchtlingskrise hinausgehen müsse, hervorhob. Die Delegationen
würdigten auch die Strategien der beiden Länder, die beide über grosse Berggebiete
verfügen und damit vom Klimawandel besonders betroffen sind, im Bereich der Klima-
und Umweltpolitik und die Zusammenarbeit ihrer Forschungs- und Bildungsstätten. 2

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 19.05.2022
AMANDO AMMANN
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Finances publiques

Budget

In der Wintersession 2022 behandelte das Parlament den Nachtrag II zum Voranschlag
2022 zusammen mit dem Voranschlag 2023. Anna Giacometti (fdp, GR) erläuterte dem
Nationalrat die aktuelle Vorlage als Kommissionssprecherin: Nachdem National- und
Ständerat in der Herbstsession 2022 bereits den Voranschlagskredit für subsidiäre
Finanzhilfen über CHF 4 Mrd. an ein systemrelevantes Unternehmen der
Elektrizitätswirtschaft bewilligt hatten, standen nun weitere Ausgaben von CHF 1.6 Mrd.
in 23 Nachtragskrediten zur Diskussion. Den grössten Kreditposten stellte die Aufnahme
von bis zu 110'000 Geflüchteten mit Schutzstatus S dar (CHF 1.2 Mrd.), gefolgt von
Transport und Einrichtung von Reservekraftwerken im Kampf gegen eine mögliche
Strommangellage ab dem Winter 2022/2023 (CHF 160 Mio. Nachtragskredit, CHF 470
Mio. Verpflichtungskredit) und einem Kredit zur Begleichung der Passivzinsen des
Bundes aufgrund der Zinserhöhungen durch die SNB (CHF 135 Mio.). Zuvor hatte die
FinDel bereits dringliche Kredite über CHF 4.3 Mrd. bewilligt (neben den CHF 4 Mrd. für
die Elektrizitätswirtschaft auch CHF 303 Mio. für das Reservekraftwerk in Birr, für die
höheren Migrationsausgaben, für die höheren Passivzinsen sowie für die Impfungen
gegen die Affenpocken), diese müssen vom Parlament aber dennoch beraten werden. In
der Zwischenzeit hatte der Bundesrat zudem zwei Nachmeldungen zum Nachtrag II
vorgenommen, in denen er unter anderem CHF 100 Mio. für ein Winterhilfe-Paket
zugunsten des Wiederaufbaus der zivilen Infrastruktur in der Ukraine beantragte. 

Während sich die Kommissionsmehrheit mit allen Nachtragskrediten und
Nachmeldungen einverstanden zeigte, lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. So
verlangte eine Minderheit Friedl (sp, SG), die Beträge zugunsten der Ukraine
aufzustocken, was der Nationalrat jedoch mehrheitlich ablehnte. Kürzungsanträge
stellten hingegen Mike Egger (svp, SG) bezüglich des Globalbudgets des BAG für den
Kauf des Impfstoffes gegen die Affenpocken sowie Benjamin Fischer (svp, ZH) zu den
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer, sie blieben jedoch
ebenfalls erfolglos. Abgelehnt wurden auch die Kürzungs- oder Streichungsanträge von
Mitgliedern der SVP-Fraktion bezüglich verschiedener Kredite beim BFE: So sollte der
Kredit für die Reservekraftwerke weniger stark erhöht, das Globalbudget des BFE gar
nicht erhöht und der Nachtragskredit für die Notstromgruppen gestrichen werden,
obwohl die FinDel bereits verschiedene dieser Beträge gutgeheissen hatte. Erfolglos
blieb schliesslich auch ein Einzelantrag Glättli (gp, ZH) auf Erhöhung des Globalbudgets
des BFE zur Finanzierung einer Informationskampagne zum Einsparpotenzial im
Warmwasserbereich.
Mit 139 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) hiess der Nationalrat in der Folge den zweiten
Entwurf des Nachtrags II zum Voranschlag 2023 gut, die ablehnenden Stimmen
stammten von den Mitgliedern der SVP-Fraktion.

Keine Änderungsanträge lagen im Ständerat vor, der sämtliche Kredite stillschweigend
guthiess, sämtliche Ausgaben einstimmig genehmigte und den Entwurf schliesslich mit
38 zu 0 Stimmen ebenfalls einstimmig annahm. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Politique sociale

Groupes sociaux

Politique d'asile

Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine aktivierte die Schweiz auf den 12. März
2022 erstmals in ihrer Geschichte den seit der Totalrevision des Asylgesetzes 1998
gesetzlich geregelten Schutzstatus S. Dieser ermöglicht es, schutzsuchenden Personen
– im gegebenen Fall aus der Ukraine – ohne ordentliches Asylverfahren rasch und
unbürokratisch ein einjähriges Aufenthaltsrecht zu erteilen, das bei Bedarf verlängert
werden kann. Der Schutzstatus S bietet somit einer Gruppe kollektiven Schutz für die
Dauer der in ihrem Ursprungsland bestehenden schweren Gefährdung. Ferner schliesst
er – auch im Unterschied zum Status der vorläufigen Aufnahme  – den unmittelbaren
und bedingungslosen Familiennachzug mit ein und mündet, nach fünfjährigem
Bestehen, in die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsbewilligung B. Der Bundesrat
schlug die erstmalige Aktivierung des Schutzstatus S nach Absprache mit der EU vor,
um europaweit möglichst einheitliche Regeln zu schaffen. Die EU-Mitgliedstaaten
aktivierten ihrerseits mit der «Temporary Protection Directive» erstmals eine seit 2001

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 12.03.2022
MARLÈNE GERBER
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bestehende entsprechende Notfallregelung. Bei den konsultierten Akteuren,
namentlich den Kantonen, Gemeinden, Städten, Hilfswerken und dem UNHCR, stiess
der Vorschlag der Aktivierung des Schutzstatus S auf breite Unterstützung. 

Als «Européens qui connaissent notre mentalité et la vie que nous menons ici»
beschrieb EJPD-Vorsteherin Karin Keller-Sutter gemäss «La Liberté» die Ukrainerinnen
und Ukrainer, als sie die bundesrätliche Solidaritätsbekundung in die Aktivierung des
Schutzstatus S sowie in Verordnungsanpassungen zur Lockerung der Bestimmungen des
Status übersetzte. So entfällt für Ukrainerinnen und Ukrainer die Wartefrist von drei
Monaten, bis sie in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, und ebenso
ist es ihnen erlaubt, unmittelbar nach ihrer Einreise in die Schweiz eine selbständige
Erwerbstätigkeit auszuüben. Auch dürfen Personen mit Schutzstatus S innerhalb des
Schengen-Raums frei reisen – dies ebenfalls im Unterschied zu in der Schweiz vorläufig
aufgenommenen Personen, für die seit einem Parlamentsbeschluss in der
Wintersession 2021 starke Einschränkungen bei der Reisefreiheit gelten. Ebenso
beschloss der Bundesrat, den Schutzstatus S in gewissen Fällen auch an Personen ohne
ukrainische Staatsbürgerschaft zu erteilen, und zwar an solche, die in der Ukraine über
eine Aufenthaltsbewilligung verfügten, sofern für sie eine Rückreise in ihr Heimatland
aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist. Mit diesen Anpassungen am Schutzstatus S
bezweckte die Schweiz nicht zuletzt eine stärkere Harmonisierung mit der EU. Mitte
April beschloss der Bundesrat ferner, den Kantonen pro Person mit Schutzstatus S
zusätzlich zur jährlichen Globalpauschale von ungefähr CHF 18'000 eine
Integrationspauschale von CHF 3'000 zu entrichten. Diese soll primär zum
Spracherwerb eingesetzt werden und somit die Beteiligung am Sozial- und Arbeitsleben
in der Schweiz erleichtern. Ende August 2022 zog das EJPD bezüglich der
Arbeitsmarktintegration denn auch eine erste, positive Bilanz: Von den ca. 34'000 bis
zu diesem Zeitpunkt in die Schweiz geflüchteten Personen im erwerbsfähigen Alter mit
Schutzstatus S hatten 11 Prozent eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können; ein Anteil,
der beinahe doppelt so hoch ausfiel wie derjenige bei anerkannten Flüchtlingen oder
vorläufig aufgenommenen Personen. 

Seinen erstmaligen Einsatz erlebte auch der Sonderstab Asyl (SONAS), den die
zuständige Bundesrätin nach Absprache mit der VBS-Vorsteherin Viola Amherd sowie
dem Präsidenten der KKJPD, Fredy Fässler (SG, sp), und der Präsidentin der SODK,
Nathalie Barthoulot (JU, sp), bereits im März 2022 einberief. Ziel dieses im Jahr 2011
geschaffenen «politisch-strategischen Führungsorgan[s]» ist die Unterstützung des
Bundes bei der Bewältigung besonderer und ausserordentlicher Lagen im Asylbereich,
namentlich durch die Koordination unterschiedlicher Aktivitäten und die Verkürzung
von Entscheidungswegen. Dieser Sonderstab war es denn auch, der Anfang Juni auf
Vorschlag des SEM und nach durchgeführter Konsultation beschloss, dass der
Schutzstatus S bei ausgedehnten Heimatreisen oder bei längerem Aufenthalt in einem
Drittstaat widerrufen werden kann.

Im Frühling schuf Karin Keller Sutter zudem eine Evaluationsgruppe zum Schutzstatus
S, die sich Anfang Juli 2022 erstmals traf. Diese hat zum Ziel, die ersten Erfahrungen
mit dem Schutzstatus S, etwa in Bezug auf dessen Schutzfunktion, die Auswirkungen auf
das Asylsystem sowie auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, zu
untersuchen und daraus Handlungsmöglichkeiten und -bedarf für die Zukunft
abzuleiten. Bereits Ende 2022 soll hierzu ein Zwischenbericht vorgelegt werden. 

Trotz der generellen und breiten politischen Unterstützung zur Aktivierung des
Schutzstatus S für Personen aus der Ukraine war diese vor Kritik aus verschiedenen
Lagern nicht gefeit. So erachtete etwa die Schweizerische Flüchtlingshilfe die durch
den Schutzstatus S geschaffene Ungleichbehandlung gegenüber vorläufig
aufgenommenen Personen als «stossend», obgleich sie relativierte, dass die
Ausgangslage in der Ukraine eine andere sei als diejenige von Flüchtenden aus vielen
anderen Ländern: Ukrainerinnen und Ukrainer flüchteten alle aus demselben
unmittelbaren Grund – dem Krieg. Auch im Rahmen der zweiten Flüchtlingssession im
Mai 2022 wurden die Gleichbehandlung aller geflüchteten Personen sowie die
Ausdehnung des Schutzstatus auf andere Flüchtlingsgruppen gefordert. Ferner
erachteten etwa die Kantone die zugesprochene Integrationspauschale von CHF 3'000
mehrheitlich als zu tief.
Auf der anderen Seite verlangten Vertreterinnen und Vertreter der SVP bereits im Mai in
Form von politischen Vorstössen eine regelmässige Überprüfung des Schutzstatus S und
stellten in Frage, ob dieser an alle geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer – das heisst
unabhängig von deren geografischer Distanz zu Gebieten mit aktiven Kriegshandlungen
– vergeben werden soll. Ebenso postulierten Mitglieder der SVP, Personen aus
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Drittstaaten mit rechtmässiger Aufenthaltsbewilligung in der Ukraine sei kein
Schutzstatus S zu gewähren. Nicht zuletzt wurde eine gewisse Kritik laut, da bei
Personen mit Schutzstatus S im Gegenzug zu vorläufig Aufgenommenen für die Frage
des Sozialhilfeanspruchs lediglich das Einkommen und nicht ebenfalls die
Vermögenswerte berücksichtigt wurden. Diesen Umstand änderte die SODK Mitte
August 2022 durch die Publikation neuer Empfehlungen. 4

Ende Mai 2022 lancierten die SVP-Fraktion im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI) im
Ständerat je eine Motion zur Aufhebung des Schutzstatus S für Menschen aus der
West-, Zentral- und Nordukraine. Der Schutzstatus S, der den Gefüchteten ein
Aufenthaltsrecht gewährt, ohne dass sie das ordentliche Asylverfahren durchlaufen
müssen, solle demnach zukünftig nur Personen aus dem Süden oder dem Osten des
Landes sowie Personen von der Krim erteilt werden. Denn insbesondere Regionen in
der West-, Zentral- und Nordukraine seien gar nicht oder kaum von der russischen
Invasion betroffen, zudem hätten Personen aus diesen Regionen oftmals bereits die
Rückreise angetreten. Für Flüchtende aus diesen Regionen solle fortan das reguläre
Asylverfahren zum Tragen kommen.
Der Bundesrat erklärte, dass die Adressangaben der aus der Ukraine geflüchteten
Menschen oftmals nicht strukturiert und systematisch ins ZEMIS übertragen würden,
unter anderem aufgrund von Übersetzungsfehlern aus dem Kyrillischen. Des Weiteren
sei die Lage auch in der West-, Zentral- und Nordukraine nach wie vor sehr volatil und
könne durch russische Angriffe mit Fernkampfwaffen rasch eskalieren. Überdies würde
sich eine regionale Einschränkung des Schutzstatus S stark von entsprechenden
Regelungen der EU unterscheiden. Die aktuelle Flüchtlingssituation bedürfe aber einer
europaweiten Koordination. Zusammen mit der hohen Anzahl an regulären Asylanträgen
von Personen aus momentan kriegsfreien Regionen würde die verlangte Regelung in
eine Überlastung des Asylverfahrens münden. Der Bundesrat beantragte entsprechend
die Ablehnung der Motion, merkte aber an, dass er die Situation weiterhin genau
beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen werde.
Nur eine Mehrheit der SVP-Fraktion sprach sich in den Räten für eine Anpassung des
Schutzstatus S aus, womit die Motionen mit 135 zu 46 Stimmen (bei 7 Enthaltungen)
sowohl vom Nationalrats als auch mit 37 zu 5 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) vom
Ständerat abgelehnt wurden. 5

MOTION
DATE: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Ende Mai 2022 reichten die SVP-Fraktion im Nationalrat und SVP-Vertreter Jakob Stark
(TG) im Ständerat zwei gleichlautende Motionen zur regelmässigen und dynamischen
Überprüfung und Anpassung des Schutzstatus S für Personen aus der Ukraine ein. Dies
sei nötig, da sich die Kämpfe innerhalb der Ukraine im Kriegsverlauf in den Süden und
Osten des Landes verlegt hätten. Der Bundesrat solle daher regelmässig überprüfen, ob
eine sichere Rückkehr in verschiedene Regionen der Ukraine möglich sei und allenfalls
den Schutzstatus S zukünftig an den Wohnort der Betroffenen knüpfen. Wie bereits in
der Stellungnahme zu zwei verwandten Motionen (Mo. 22.3512 und Mo. 22.3517) wies
der Bundesrat auf die volatile Sicherheitslage innerhalb der gesamten Ukraine hin.
Während in ukrainisch kontrollierten Gebieten aktuell zwar keine Kampfhandlungen
stattfänden, könne man erneute Angriffe mit Fernkampfwaffen durch Russland nicht
ausschliessen. Ebenso würden solche dynamischen und regionalen Anpassungen des
Schutzstatus S nicht den Regelungen der EU entsprechen, weshalb der Bundesrat die
beiden Motionen zur Ablehnung beantragte. In der Herbstsession 2022 wurden die
Vorstösse gegen den Widerstand der SVP-Fraktion in beiden Kammern deutlich
abgelehnt. Der Nationalrat sprach sich mit 153 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) dagegen
aus, im Ständerat scheiterte das Anliegen mit 37 zu 6 Stimmen (bei 1 Enthaltung). 6

MOTION
DATE: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Im Zuge des Ukrainekriegs und der damit zusammenhängenden Flüchtlingskrise hatte
der Bundesrat im März 2022 erstmals den Schutzstatus S für aus der Ukraine
geflüchtete Personen aktiviert. Dieser Schutzstatus solle jedoch ausschliesslich
ukrainischen Staatsangehörigen und in der Ukraine anerkannten Asylbewerberinnen
und -bewerbern zugutekommen, forderte die SVP-Fraktion. Sie reichte Ende Mai 2022
im Nationalrat eine entsprechende Motion ein (Mo. 22.3514), während Hansjörg Knecht
(svp, AG; Mo. 22.3518) einen gleichlautenden Vorstoss im Ständerat einbrachte. Es
könnten weiterhin alle Personen in der Schweiz ein Asylgesuch stellen, allerdings sollten
Personen, die lediglich in der Ukraine lebten, aber nicht deren Staatsbürgerschaft
besitzen, keinen Schutzstatus S erhalten, da sie in ihr Herkunftsland zurückkehren
könnten, forderte die SVP. Wie bereits in der Antwort auf zwei zeitgleich von der SVP

MOTION
DATE: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER
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lancierte Motionen im National- und im Ständerat (Mo. 22.3512 und 22.3517; Mo.
22.3513 und 22.3516), welche eine Einschränkung des Schutzstatus S für Geflüchtete
aus der Ukraine forderten, merkte der Bundesrat an, dass man sich in erster Linie an
entsprechenden EU-Regelungen orientiere, wonach auch in der Ukraine ansässige
Personen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren könnten, Schutz erhalten sollten.
So prüfe das SEM im Einzelfall, ob die beiden festgelegten Kriterien – Aufenthaltsrecht
oder Schutzstatus in der Ukraine sowie keine mögliche dauerhafte Rückkehr ins
Herkunftsland – vorliegen. Da der Bundesrat keinen Grund sah, den Schutzstatus
einzuschränken, beantragte er die Ablehnung der beiden Motionen. Die
Nationalratsmehrheit sprach sich in der Herbstsession 2022 mit 136 zu 50 Stimmen bei
3 Enthaltungen gegen den Vorstoss aus. Am selben Tag lehnte auch der Ständerat die
Motion Knecht mit 37 zu 7 Stimmen ab, womit beide Geschäfte im Erstrat scheiterten. 7

1) BO CE, 2017, p. 462 ss.; BO CN, 2017, p. 907 ss.; Délégation parlementaire auprès du Conseil de l'Europe. Rapport; So-Bli,
2.7., 9.7.17
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SR, 2022, S. 1164 ff.
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